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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37

AVG §38

VwGG §42 Abs2 Z1

1. AVG § 37 heute

2. AVG § 37 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 37 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ra 2021/03/0009

Rechtssatz

Zwar erwächst einer Partei aus einer rechtskräftigen Aussetzungsentscheidung kein subjektives Recht auf

Nichtbeendigung des ausgesetzten Verfahrens und die Partei kann durch die Fortsetzung des ausgesetzten Verfahrens

vor Beendigung des die Vorfrage betre?enden Verfahrens nicht in ihren Rechten verletzt sein (vgl. etwa VwGH

17.11.2015, Ra 2015/22/0138, mwN). Will die Verwaltungsbehörde oder - wie hier - das VwG sein Verfahren vor

(materiell rechtskräftiger) Beendigung des die Vorfrage betre?enden Verfahrens fortsetzen, so muss es aber die im

Ermittlungsverfahren auftauchende Vorfrage, die als Hauptfrage vor dem Zivilgericht zu entscheiden wäre, selbständig

beurteilen und zu diesem Zweck die erforderlichen Feststellungen tre?en bzw. Erwägungen anstellen. Es ist jedoch

nicht ausreichend, sich bloß auf das Vorliegen eines erstinstanzlichen, noch nicht rechtskräftigen und somit nicht
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bindenden Zivilurteils über die Hauptfrage zu berufen.Zwar erwächst einer Partei aus einer rechtskräftigen

Aussetzungsentscheidung kein subjektives Recht auf Nichtbeendigung des ausgesetzten Verfahrens und die Partei

kann durch die Fortsetzung des ausgesetzten Verfahrens vor Beendigung des die Vorfrage betre?enden Verfahrens

nicht in ihren Rechten verletzt sein vergleiche etwa VwGH 17.11.2015, Ra 2015/22/0138, mwN). Will die

Verwaltungsbehörde oder - wie hier - das VwG sein Verfahren vor (materiell rechtskräftiger) Beendigung des die

Vorfrage betre?enden Verfahrens fortsetzen, so muss es aber die im Ermittlungsverfahren auftauchende Vorfrage, die

als Hauptfrage vor dem Zivilgericht zu entscheiden wäre, selbständig beurteilen und zu diesem Zweck die

erforderlichen Feststellungen tre?en bzw. Erwägungen anstellen. Es ist jedoch nicht ausreichend, sich bloß auf das

Vorliegen eines erstinstanzlichen, noch nicht rechtskräftigen und somit nicht bindenden Zivilurteils über die

Hauptfrage zu berufen.
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